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Kassenleitertagung

Fulda, 10.05.2017

Herzlich willkommen zum Vortrag!

Die Einführung der elektronischen Rechnung 

im Zusammenhang mit der 

Weiterverarbeitung in der Praxis der 

Kommunalverwaltung 

(eRechnung / eWorkflow / DMS)



adKOMM, der Hersteller und Anbieter

einer selbst entwickelten und auf dem Markt 

einzigartigen kommunalen Softwarelösung für Ihr Rathaus!

2

Ihr Partner & Dienstleister für Kommunen und kommunale Einrichtungen stellt 

sich vor

 seit 1988 am Markt bundesweit tätig

 über 25 Jahre erfolgreich

 mit ca. 100 Mitarbeitern an 5 

Standorten  Konsequent regional

 Betreuung von ca. 300 Anwendern

Wer sind wir – die adKOMM Unternehmensgruppe

24.05.2017 Vorstellungsgespräch E-Solution



Historie: adKOMM und E-Government

24.05.2017

Eine lange gemeinsame Geschichte: adKOMM und E-Government

 Mit den wichtigsten Partnern d. s.g. Technologietreibern verbindet uns eine langjährige 

partnerschaftliche Zusammenarbeit – zum Teil über 25 Jahre:

&
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Die elektronischen Rechnung
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Die Einführung der elektronischen Rechnung 

im Zusammenhang mit der 

Weiterverarbeitung in der Praxis der 

Kommunalverwaltung 

(eRechnung / eWorkflow / DMS)



Die E-Rechnung wird Pflicht ab 2018

E-Rechnungs-
Plicht für 
öffentliche 

Auftraggeber & 
Vergabestellen

EU-Richtlinie
ab 27.11.2018

Empfang Erstellung

Verarbeitung

Elektronisches 
Format

Übermittlung

@

Gleichstellung 
von Papier-

und E-
Rechnung

eGovernment-

Gesetz
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Motivation
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E-Rechnung als weitere E-Government-Komponente

adKOMM Software GmbH & Co. KG

WARUM E-Rechnung?

EU-Richtlinie 2014/44/EU 

Verpflichtung zum empfangen und verarbeiten von elektronischen Rechnungen 

durch öffentliche Auftraggeber

In Kraft getreten am 26. Mai 2014  Umsetzung zum 27.11.2018

Art. 5 Abs. 2 Satz 1 BayEGovG 

Elektronischer Zahlungsverkehr und Rechnungen

„
Öffentliche Auftraggeber stellen den Empfang und die Verarbeitung elektronischer 

Rechnungen sicher […].“ 

Inkrafttreten zum 27. November 2019
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14 Abs. 1 Satz 8 UStG

„Eine elektronische Rechnung ist eine Rechnung, die in einem elektronischen 

Format ausgestellt und empfangen wird.“

Art. 5 Abs. 2 Satz 2 BayEGovG 

Elektronischer Zahlungsverkehr und Rechnungen

„
Eine Rechnung ist elektronisch, wenn sie in einem strukturierten 

elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird, dass ihre 

automatische und elektronische Verarbeitung ermöglicht.[…]“ 

E-Rechnung als weitere E-Government-Komponente



Anforderungen an die E-Rechnung
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Authentizität

„Echtheit der Herkunft“

eindeutige Identifizierung 

des Rechnungsaustellers

Integrität

„Unversehrtheit des Inhalts“

Keine Veränderung der 

Daten

Lesbarkeit

“Lesbarkeit der Rechnung“

Jederzeit für das 

menschliche Auge lesbar

Anton Haunsberger
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Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 

und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) 

(Bundesministerium der Finanzen am 14. November 2014)

Gilt seit 01. Januar 2015 für alle Unternehmen in Deutschland und löst die vorherigen 

Regelungen “Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)” 

und “Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS)” ab.

Folgende Anforderungen stehen in der GoBD:

• Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit.

• Vollständigkeit und Richtigkeit

• Zeitnahe Erfassung und Ordnung

• Unveränderbarkeit

Zusammenfassung: E-Rechnung und GoBD 



Der Rechnungseingang
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Digitaler 
Rechnungsempfang

Analoger 
Rechnungsempfang

Anton Haunsberger

Weiterleitung an 
Organisationseinheiten

Weiterverarbeitung im 
Anordnungswesen

Posteingang

Revisionssichere 
Ablage im adDMS



Pflichtangaben einer Rechnung

Pflichtangaben nach

§ 14 (4) UStG

Den vollständigen 

Namen und die 

vollständige Anschrift

Steuernummer oder 

Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer

Ausstellungsdatum

Rechnungsnummer

Zeitpunkt der 

Lieferung/Leistung

Menge und Art

Steuersatz
Entgelt
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Die analoge Eingangsrechnung ohne adKOMM Office
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EINGABE

- Zeitaufwändig bei der Erfassung

- Gefahr von Fehlern bei Übertragung

- Große Anzahl an analogen Dokumenten

- Gefahr von Verlust des Originaldokuments

X

X

X

X

und adDMS



- Automatische Übernahme 

der Rechnungsdaten

- Einfache und unkomplizierte 

Verteilung

- Übertragungsfehler 

ausgeschlossen

- Revisionssichere Ablage 

im DMS

Die E-Eingangsrechnung
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Prüfen und 
Anordnen

AUSLESEN



Anforderungen an die E-Rechnung

Authentizität

„Echtheit der Herkunft“

eindeutige Identifizierung 

des Rechnungsaustellers

Integrität

„Unversehrtheit des Inhalts“

Keine Veränderung der 

Daten

Lesbarkeit

“Lesbarkeit der Rechnung“

Jederzeit für das 

menschliche Auge lesbar

gewährleistet durch

Qualifizierte elektronische Signatur oder EDI

Innerbetriebliches Kontrollverfahren mit Prüfpfad
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Anforderungen an die E-Rechnung

Innerbetriebliches Kontrollverfahren

= Verfahren, das der Rechnungsempfänger zum Abgleich der Rechnung 

mit seiner Zahlungsverpflichtung einsetzt. Dadurch soll die korrekte 

Übermittlung der Rechnung sichergestellt werden.

Für ein innerbetriebliches Kontrollverfahren gilt:

 Die Ausgestaltung obliegt der Kommune selbst

 Ein manueller Abgleich ist möglich, es gibt keine vorgeschriebenen 

technischen Verfahren

 Als Prüfpfad eignen sich Geschäftsbriefe, Verträge, Bestelldokumente, 

Lieferscheine, buchhalterische Abbildung
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ZUGFeRD-Format

Zentraler User Guide 

Forum elektronischer Rechnung Deutschland

Eine E-Rechnung ist ein PDF-Dokument im 

Format PDF/A-3. In diesem Dokument integriert 

sind die standardisierten Rechnungsdaten im 

XML-Format.

Das PDF/A (bzw. das PDF/A-3) ist ein spezielles Format, 

welches für die Langzeitarchivierung optimiert wurde.

E-Rechnung als weitere E-Government-Komponente

E-Rechnung



Die E-Ausgangsrechnung
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- Einfacher und unkomplizierter 

Versand direkt aus dem System

- Zeit- und Kostenersparnis durch 

Wegfall des manuellen 

Versandprozesses 

- Sichere Ablage im DMS

- Höchster Service für Kunden durch 

Ermöglichung der digitalen 

Verarbeitung

PDF + XML = E-Rechnung (PDF/A-3A)

und adDMS



Anforderungen an den Versand der E-Rechnung

Elektronische Rechnungen

• …bedürfen der Zustimmung des Empfängers

• Zustimmung bedarf keiner besonderen Form

• Einvernehmen der elektronischen Übermittlung ist ausreichend

• … müssen die gleichen Anforderungen wie eine Papierrechnung erfüllen 

und die Pflichtangaben gem. §14 UStG enthalten

• … müssen mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden 

• Aufbewahrung der Rechnungen in dem Datenformat, in dem sie 

empfangen wurden. Ausdruck in Papierform genügt nicht!

• bei Rechnungen, die per E-Mail empfangen wurden, muss auch die 

E-Mail aufbewahrt werden

Anton Haunsberger 1924.05.2017



Einsparpotenziale E-Rechnung

RE-EmpfängerRE-Ersteller
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Authentizität

„Echtheit der Herkunft“

eindeutige Identifizierung 

des Rechnungsaustellers

Integrität

„Unversehrtheit des Inhalts“

Keine Veränderung der 

Daten

Lesbarkeit

“Lesbarkeit der Rechnung“

Jederzeit für das 

menschliche Auge lesbar

gewährleistet durch

Qualifizierte elektronische Signatur 

Innerbetriebliches Kontrollverfahren mit Prüfpfad

adKOMM Software GmbH & Co. KG

Anforderungen an eine E-Rechnung

E-Rechnung als weitere E-Government-Komponente
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Prozess ERSTELLUNG einer E- Rechnung

E-Rechnung als weitere E-Government-Komponente
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E-Rechnung als weitere E-Government-Komponente

Prozess EMPFANG einer E- Rechnung



Einsparpotenziale E-Rechnung

… Zeit einsparen

…Kosten senken

… einen Beitrag zum Umweltschutz leisten

…die Rechnungsbearbeitung automatisieren

… Fehlerquote bei Rechnungsbearbeitung senken

Durch die Digitalisierung des Rechnungsverkehrs

können Sie… 
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Zusammenfassung: E-Rechnung und UStG

Änderung des UStG für die öffentliche Verwaltung

Nach derzeit geltendem Recht sind juristische Person des öffentlichen Rechts gemäß § 2 

Abs. 3 Satz 1 UStG nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (BgA) 

umsatzsteuerpflichtig.

Der § 2b UStG ist zum 1.1.2016 in Kraft getreten. Allerdings hat der Gesetzgeber eine 

vierjährige Übergangsfrist vorgesehen. Endgültig verpflichtend gilt die Regelung erst mit 

Wirkung ab 01.01.2021. 



Unsere Lösung für die E-Rechnung

Anton Haunsberger 2624.05.2017



„Endlich eine durchgehende 

digitale Lösung, die im Detail 

perfekt zusammenspielt und alle 
Bereiche komplett abdeckt.„

Unsere Lösung für die E-Rechnung
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Ihre Fragen?
Beantworten wir gerne!
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Dialogforum E-Government

Veranstaltung „Dialogforum E-Government“

Ihr Mehrwert:

Wir machen Sie fit in den Themen:

§ Die E-Government-Basiskomponenten: 

Eröffnung des Elektronischer Zugang zur Verwaltung, Authentifizierung, Sichere

Kommunikation, E-Payment

§ Medienbruchfreie Kommunikation, elektronische Formulare und elektronische 

Aktenführung sowie Bürgerbeteiligung

 Wir zeigen Ihnen konkrete Lösungswege auf. Sie erhalten Tipps für die Umsetzung 

und Anwendung. 

• Sie erfahren wie Sie mehr Zeit für Ihre eigentliche Arbeit bekommen und dabei auch 

noch Kosten einsparen und Ihren Service optimieren können.

Unsere Termine:



Vorstellungsgespräch E-Solution

Veranstaltung „Vorstellungsgespräch E-Solution“

Ihr Mehrwert:

- wie Sie bereits heute Ihre Verwaltungsabläufe medienbruchfrei gestalten können

- wie Sie E-Akten führen und diese datenschutzkonform managen können,

- wie Sie die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von

Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum

Datenzugriff (GoBD) in Ihrem Hause umsetzen

- wie Sie die Themen E-Payment sowie E-Rechnung, gerade auch in Hinblick auf

den neuen § 2b UStG lösen können.

Unsere Termine:
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MITEINANDER.


